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Allgemeine Chronik

Öffentliche Finanzen

Öffentliche Finanzen

Jahresrückblick 2019: Öffentliche Finanzen

Das zentrale Ereignis des Jahres 2019 im Bereich der öffentlichen Finanzen – gut
erkennbar in der graphischen Jahresübersicht zur Anzahl Medienartikel pro Monat –
stellte das Referendum zum Bundesgesetz über die Steuerreform und die AHV-
Finanzierung (STAF) dar. Bereits seit 2008 waren Arbeiten für eine neue
Unternehmenssteuerreform im Gange, elf Jahre und verschiedene Vorlagen später
wurden diese mit dem Ja an der Urne abgeschlossen: Mit 66.4 Prozent sprachen sich
die Stimmberechtigten für eine Abschaffung der Sonderbesteuerung von
Statusgesellschaften und die Einführung von neuen Steuerabzügen (u.a. Patentbox,
Abzüge Forschung und Entwicklung, Eigenfinanzierungsabzug), eine Erhöhung des
Kantonsanteils, eine Erhöhung der Dividendenbesteuerung sowie für eine
Zusatzfinanzierung für die AHV in der Höhe von etwa CHF 2 Mrd. aus. 

Im Rahmen der STAF musste auch der Faktor zur Gewichtung der Vermögen im
Ressourcenpotenzial des Finanzausgleichs «an die fiskalische Realität» angepasst
werden. Gleichzeitig nahm der Bundesrat grundlegende Änderungen im Bundesgesetz
über den Finanz- und Lastenausgleich (FiLaG) vor. Diese waren nötig geworden,
nachdem sich Geber- und Nehmerkantone bei der Festlegung der Beträge für den
Ressourcen- und Lastenausgleich 2015 so zerstritten hatten, dass Bemühungen zu
einem Kantonsreferendum sowie zu einem Volksreferendum gegen die Regelung
unternommen worden waren. Um solche Streitigkeiten zukünftig zu verhindern, sollten
die Grundbeiträge nicht mehr alle vier Jahre neu festgelegt werden müssen, sondern
sich zukünftig an der Mindestausstattung für den ressourcenschwächsten Kanton
orientieren: Diese soll neu garantiert bei 86.5 Prozent des schweizerischen
Durchschnitts liegen – und damit tiefer als der bisherige effektive Wert. Zudem wird
der Anteil der ressourcenstärksten Kantone an der Finanzierung des
Ressourcenausgleichs auf ein Minimum von zwei Dritteln der Leistungen des Bundes
beschränkt, wobei der Bund die Finanzierungslücke übernimmt. 

Institutionell von grosser Bedeutung war die Annullierung der Abstimmung zur
Volksinitiative «Für Ehe und Familie – gegen die Heiratsstrafe» im April 2019. Das
Bundesgericht begründete diesen Entscheid mit einer schwerwiegenden Verletzung
des Transparenzgebots und mit dem äusserst knappen Ergebnis. Es sei nicht nur
theoretisch möglich, dass die Fehlinformationen durch die Bundesverwaltung das
Abstimmungsergebnis verfälscht hätten, sondern sogar wahrscheinlich, erklärte das
Gericht. Da damit zum ersten Mal überhaupt eine eidgenössische Volksabstimmung für
ungültig erklärt worden war, folgten Diskussionen um das weitere Vorgehen. Eine
Motion von CVP-Präsident Pfister (cvp, ZG; Mo. 19.3757), der dafür sorgen wollte, dass
das Parlament noch einmal – diesmal mit den korrekten Informationen – über die
Initiative beraten könne, lehnte der Nationalrat ab. Stattdessen setzte der Bundesrat
einer erneuten Abstimmung zur Initiative eine Frist bis zum 27. September 2020 und
legte eine Zusatzbotschaft zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer bezüglich
einer ausgewogenen Paar- und Familienbesteuerung vor. Deren Behandlung war nach
Bekanntgabe der Annullierung sistiert worden, wurde aber vom Nationalrat in der
Herbstsession 2019 wiederaufgenommen. Dabei wies die grosse Kammer die Vorlage
aber nach langen Diskussionen an den Bundesrat zurück, damit dieser die
Individualbesteuerung oder andere alternative Steuermodelle prüfen könne. In der
Wintersession stimmte der Nationalrat der Rückweisung zu. 

Des Weiteren befürwortete das Parlament zwei umstrittene Steuererleichterungen bei
den natürlichen Personen. So nahm es eine Motion Grin (svp, VD; Mo. 17.3171) für eine
Erhöhung des Maximalabzugs für Krankenkassenprämien bei der direkten Bundessteuer
ungefähr um den Faktor 1.7 nach zahlreichen erfolglosen ähnlichen Versuchen 2019 an.
Zudem erhöhte es den Kinderabzug bei den direkten Bundessteuern im Rahmen des
Geschäfts zur Schaffung eines Steuerabzugs von Kosten für die Betreuung von Kindern
durch Dritte von CHF 6'500 auf CHF 10'000 – ohne dass dieser Aspekt ursprünglich Teil
der Vorlage gewesen oder in einer Vernehmlassung diskutiert worden wäre. Die SP
kündigte in der Folge das Referendum gegen die Vorlage an. 
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Auch bei den indirekten Steuern nahm das Parlament einige Änderungen vor. Es
entschied sich, die Ungleichbehandlung von Sport- und Kulturvereinen bezüglich der
Mehrwertsteuer zu beseitigen. Zukünftig sollten nicht nur die bei sportlichen Anlässen
verlangten Entgelte (wie z.B. Startgelder), sondern auch die bei kulturellen Anlässen
bezahlten Teilnahmegebühren von aktiven Teilnehmenden von der Mehrwertsteuer
ausgenommen sein. Zudem senkte es das Verhältnis von Leistungen zum normalen und
zum reduzierten Mehrwertsteuersatz bei Leistungs- oder Produktkombination von 70
zu 30 Prozent auf 55 zu 45 Prozent. Neu müssen somit nur noch 55 Prozent der
Leistungen dem reduzierten Mehrwertsteuersatz unterliegen, damit ein gesamtes
Package zum reduzierten Tarif angeboten werden kann. Um zu verhindern, dass solche
Packages zum Beispiel im Onlinehandel durch ausländische Firmen Verwendung finden,
sollen dabei aber nur Leistungen berücksichtigt werden können, die in der Schweiz
erbracht werden. 1

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

Jahresrückblick 2019: Sozialversicherungen

Zentrales Thema bei den Sozialversicherungen war 2019 die Altersvorsorge. Mit der
STAF, die im Mai 2019 von den Stimmbürgern an der Urne bestätigt wurde, erhält die
AHV ab dem Jahr 2020 eine Zusatzfinanzierung in der Höhe von CHF 2 Mrd. pro Jahr,
ohne dass es zu Veränderungen der Rentenleistungen kommt. Darüber, dass diese
Zusatzfinanzierung nicht ausreichen wird, um die Finanzierungslücke der AHV zu
stopfen, waren sich aber die Parlamentarierinnen und Parlamentarier 2019
mehrheitlich einig. Fortsetzung fand 2019 entsprechend auch das Projekt AHV 21,
dessen Massnahmen der Bundesrat im Juli 2019 im Anschluss an die 2018
durchgeführte Vernehmlassung in einer Medienmitteilung präzisierte. Vorgesehen sind
demnach unter anderem eine schrittweise Erhöhung des Frauenrentenalters auf 65
Jahre sowie als Ausgleichsmassnahmen dazu tiefere Kürzungssätze für Frauen bei
einem vorzeitigen Rentenbezug sowie eine Erhöhung der AHV-Rente für Frauen mit
tiefen bis mittleren Einkommen. Neu sind zudem ein flexiblerer Start des
Rentenbezugs, Anreize für eine Weiterführung der Erwerbstätigkeit nach Erreichen des
Rentenalters sowie eine Erhöhung der Mehrwertsteuer um 0.7 Prozentpunkte zur
Finanzierung der AHV vorgesehen. Doch nicht nur bezüglich AHV-Reform gab es
Neuerungen, auch die Revision der Pensionskassen wurde einen Schritt
weitergebracht. So übergaben im Juli 2019 der Arbeitgeberverband, Travail.Suisse und
der Gewerkschaftsbund dem Bundesrat ihren Vorschlag für eine Reform der
beruflichen Vorsorge. Darin sehen sie eine Senkung des Umwandlungssatzes von 6.8 auf
6 Prozent, eine zeitlich begrenzte Erhöhung der Altersgutschriften im Umlageverfahren
entsprechend der AHV um 0.5 Prozent sowie eine Halbierung des Koordinationsabzugs
vor. Nicht unterstützt wurde der Vorschlag vom Gewerbeverband, der sich gegen ein
Umlageverfahren bei den Pensionskassen aussprach. Im Dezember schickte der
Bundesrat den Vorschlag unverändert in die Vernehmlassung. Gemeinsam fanden die
Revision der AHV und der Pensionskassen in den Medien im Juli 2019 mehr
Aufmerksamkeit als die Abstimmung über die STAF im Mai desselben Jahres.

Umstritten war 2019 bei den Sozialversicherungen wie immer auch das Thema
«Krankenkassen». Im März 2019 verwarf der Nationalrat in der Schlussabstimmung eine
Bundesratsvorlage zur Anpassung der Franchisen an die Kostenentwicklung, was in den
Medien ausführlich diskutiert wurde. Die Vorlage hätte vorgesehen, dass die Franchisen
automatisch um CHF 50 erhöht werden sollen, sobald die durchschnittlichen
Bruttokosten der Leistungen pro Person mehr als dreizehnmal höher gewesen wären als
die ordentliche Franchise. Nachdem die SVP- und die CVP-Fraktion, welche die Vorlage
bis zu diesem Zeitpunkt unterstützt hatten, ihre Meinung geändert hatten, setzte sich
eine Allianz aus SP- und Grünen-Fraktion, einer Mehrheit der SVP-Fraktion sowie
einzelnen Mitgliedern der CVP-Fraktion durch und lehnte den Vorschlag mit 101 zu 63
Stimmen ab. Die entsprechende mediale Debatte war im März 2019 zusammen mit
Diskussionen über den vergleichsweise schwachen Anstieg der Krankenkassenprämien
fürs Jahr 2020 für den jährlichen Höchstwert in der Medienberichterstattung zu den
Krankenversicherungen verantwortlich. Weitgehend unbemerkt von den Medien
entschied das Parlament 2019 hingegen, eine Motion der SGK-SR zur Beibehaltung der
aktuellen Einteilung der Prämienregionen anzunehmen. Damit versenkte es nicht nur
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die vom EDI vorgeschlagene, stark kritisierte Änderung der entsprechenden Einteilung,
sondern nahm dem Departement auch die Möglichkeit, andere Vorschläge für eine
Beendigung der Quersubventionierung der Landbevölkerung bei den
Gesundheitskosten durch städtische Gemeinden und Agglomerationen
weiterzuverfolgen. Zum ersten Mal im Parlament behandelt wurde die Vorlage der SGK-
NR für eine einheitliche Finanzierung der Leistungen im ambulanten und im stationären
Bereich (EFAS), bei der die Krankenversicherungen zukünftig sowohl ambulante als auch
stationäre Behandlungen – mit Ausnahme von Pflegeleistungen – abgelten würden und
dafür von den Kantonen 22.6 Prozent der Kosten vergütet bekämen. Trotz Kritik der
linken Parteien daran, dass die Kantone dadurch nur noch bezahlen, aber nicht
mitbestimmen dürften, und die Vorlage zu einer Besserstellung der Privatspitäler und
Zusatzversicherten zulasten der OKP führe, trat der Ständerat auf die Vorlage ein und
nahm einige gewichtige Änderungen vor – unter anderem erhöhte er den von den
Kantonen übernommenen Mindestanteil auf 25.5 Prozent. 

Zum Abschluss brachten National- und Ständerat 2019 die Reform der
Ergänzungsleistungen, an der in Bundesbern mindestens seit 2014 gearbeitet worden
war. Die Räte entschieden sich diesbezüglich, die seit 2001 nicht mehr veränderten
Ansätze für Mieten den gestiegenen Mietkosten anzupassen, und erhöhten die
entsprechenden Beträge teilweise deutlich. Gesenkt wurden die Vermögensfreibeträge
für Alleinstehende auf CHF 30'000 und für Verheiratete auf CHF 50'000, zudem wurde
eine Vermögensschwelle in der Höhe von CHF 100'000 für den Bezug von
Ergänzungsleistungen eingeführt. Dabei wurde jedoch darauf verzichtet, das von den
Bezügerinnen und Bezügern selbst bewohnte Wohneigentum bei dieser Schwelle zu
berücksichtigen, so dass auch auf die geplante Schaffung eines gesicherten Darlehens
für die entsprechenden Liegenschaften verzichtet werden konnte. Schliesslich schuf
das Parlament die Pflicht für Erbinnen und Erben, bei einem Nachlass von EL-
Beziehenden von mehr als CHF 40'000 die entsprechende Differenz zurückzuzahlen. 

Erste Schritte machte das Parlament zudem bei der Weiterentwicklung der IV, die
erstmals in beiden Räten behandelt wurde. Besonders umstritten war dabei die Frage
der Kinderrenten: Der Nationalrat wollte diese von 40 auf 30 Prozent kürzen und in
«Zulage für Eltern» umbenennen. Da eine Abklärung der finanziellen Verhältnisse aber
ergeben habe, dass Familien mit Kinderrenten und Ergänzungsleistungen in allen
berechneten Konstellationen weniger Einkommen zur Verfügung hätten als
vergleichbare Familien ohne Kinderrenten und EL, sprach sich der Ständerat gegen die
Kürzung aus. Diese Argumentation überzeugte den Nationalrat in der Wintersession, er
verzichtete ebenfalls auf die Kürzung. Die Umbenennung wollte der Ständerat aus
Furcht vor einem grossen administrativen Aufwand verhindern, fand damit im
Nationalrat bisher aber kein Gehör.

Schliesslich beriet der Ständerat in der Wintersession erstmals die Bundesratsvorlage
zur Schaffung von Überbrückungsleistungen (ÜL) für ältere Arbeitslose. Darin hatte der
Bundesrat vorgesehen, Personen, die nach vollendetem 60. Altersjahr aus der ALV
ausgesteuert werden, aber mindestens während 20 Jahren einen Mindestbetrag in die
AHV einbezahlt und ein Vermögen unter CHF 100'000 besitzen, eine
Überbrückungsrente in der Höhe von CHF 58'350 zuzusprechen. Der Ständerat
entschied nun aber, die Überbrückungsrente auf maximal CHF 39'000 zu beschränken
und diese nur solange auszuzahlen, bis die Betroffenen mit 62 (bei Frauen) oder 63 (bei
Männern) frühzeitig ihre AHV-Rente beziehen können. Diesen Zwang zur
Frühpensionierung kritisierten die Medien in der Folge stark, da dieser Vorbezug eine
lebenslange AHV-Kürzung um 14 Prozent (plus Kürzungen bei der zweiten Säule) zur
Folge hätte. 2
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Krankenversicherung

Mit dem auf Anfang 1996 in Kraft getretenen Krankenversicherungsgesetz (KVG) wurde
der Bundesrat beauftragt, bis 2002 mit Wirkungsanalysen abzuklären, ob die
Hauptziele des neuen Gesetzes (kostendämpfender, aber sozial gelenkter Wettbewerb,
qualitativ hochstehende und umfassende Grundversorgung und verstärkte Solidarität
unter den Versicherten) tatsächlich erreicht werden, sowie allfällige Mängel, deren
Ursachen und mögliche Lösungswege aufzuzeigen. Im Berichtsjahr stellte das EDI zwei
Studien zur Prämienverbilligung und zum Risikoausgleich vor. Dabei zeigte sich, dass die
Prämienverbilligungen generell das gesteckte sozialpolitische Ziel erreichen, dass aber
der Mittelstand weiterhin überproportional belastet wird. Die in der KVG-Botschaft
genannte „Schmerzensgrenze“ von 8% des steuerbaren Einkommens wird für diese
Bevölkerungskategorie nach wie vor in 12 Kantonen überschritten. Bundespräsidentin
Dreifuss appellierte denn auch an die Kantone, die Bundessubventionen voll
auszuschöpfen und nicht auf diese Beiträge zu verzichten, um die eigenen Leistungen
drosseln zu können. Der Risikoausgleich zwischen den Kassen wurde als grundsätzlich
gut, aber noch nicht effizient genug erachtet. Insbesondere wurde festgestellt, dass die
Risiken (ältere Personen und Frauen) nach wie vor ungleich unter den Kassen verteilt
sind, weshalb der Risikoausgleich nicht – wie vom KVG vorgesehen – 2005 aufgehoben
werden dürfe. 3
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